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Kurzfassung  

Ziel dieser Arbeit ist es, den Auslastungsgrad von Behindertenstellplätzen gemäß 

§ 43 Abs 1 lit  d StVO 1960 anhand eines Wiener Grätzels zu ermitteln. Die Wahl des Grätzels 

erfolgt mit Hilfe der Open Government Data Stellplatzkarte der Stadt Wien. Nach der Voraus-

wahl wurden einige der Standorte begangen und das zu untersuchende Grätzel fixiert. Durch 

die Vor-Ort-Erhebung wurde das Abstellverhalten auf den Behindertenstellplätzen evaluiert 

und dokumentiert. Zudem werden die Ergebnisse tabellarisch, sowie in Diagrammen darge-

stellt. Den Abschluss der Bachelorarbeit bilden die Auswertung der erhobenen Daten und die 

abschließende Analyse. 

1 Einleitung 

Oft ist man auf der Suche nach einem freien Parkplatz. Einige sind durch Falschparker besetzt, 

andere werden durch örtliche Baustellen für eine bestimmte Dauer gesperrt und viele sind ein-

fach nur belegt. Von großem Interesse ist es zu wissen, wie es um die Auslastung der Stellplätze 

eines Grätzels aussieht. Insbesondere die Auslastung der Behindertenstellplätzen wird hier un-

tersucht. 

Den Personen mit eingeschränkter Mobilität sollen ausreichend Parkmöglichkeiten geboten wer-

den, um ihnen die Fortbewegung mit dem Pkw zu erleichtern. Deshalb ist es wichtig die Auslas-

tung der Behindertenstellplätze zu erfassen. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll beantwortet werden, wie ausgelastet die Behindertenstellplätze 

eines Wiener Grätzels sind. Das Ziel der Untersuchung ist die grafische Darstellung der gesammel-

ten Informationen der einzelnen Stellplätze. 

Die bei den Begehungen erhobenen Daten werden in Diagrammen ausgewertet. Dadurch ent-

stehen unterschiedliche Aussagemöglichkeiten über die Parksituation des gewählten Grätzels. 

1.1 Parkausweis 

Die Regelungen für das Parken für Menschen mit Behinderung sind in der Straßenverkehrsord-

nung verankert. 

Gemäß § 29b StVO 1960 ist für Inhaber und Inhaberinnen eines Behindertenpasses nach dem 

BundesbehindertenÇÅÓÅÔÚ ÍÉÔ ÄÅÒ :ÕÓÁÔÚÅÉÎÔÒÁÇÕÎÇ ȵ5ÎÚÕÍÕÔÂÁÒËeit der Benützung öffentlicher 
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Verkehrsmittel wegÅÎ ÄÁÕÅÒÈÁÆÔÅÒ -ÏÂÉÌÉÔßÔÓÅÉÎÓÃÈÒßÎËÕÎÇ ÁÕÆÇÒÕÎÄ ÅÉÎÅÒ "ÅÈÉÎÄÅÒÕÎÇȰȟ ÖÏÍ 

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen ein Ausweis auszustellen.[1] 

Laut § 29b StVO 1960 dürfen Besitzer des oben genannten Ausweises: 

· auf Straßenstellen, ×Ï ȵ(ÁÌÔÅÎ ÕÎÄ 0ÁÒËÅÎ ÖÅÒÂÏÔÅÎȰ ÈÅÒÒÓÃÈÔȟ halten 
· das Fahrzeug am Straßenrand abstellen 
um Ladetätigkeiten, wie Rollstuhl, durchzuführen 

· auf 3ÔÒÁħÅÎÓÔÅÌÌÅÎȟ ×Ï ȵ0ÁÒËÅÎ ÖÅÒÂÏÔÅÎȰ ÈÅÒÒÓÃÈÔ 
· in einer Kurzparkzone ohne zeitliche Beschränkung 
· in einer Fußgängerzone, während einer Ladetätigkeit  
parken.[1] 

1.2 Motivation 

Immer mehr Menschen wohnen in Wien, die Stadt wächst.[2] Die Infrastruktur wird somit immer 

bedeutender. In enger Verknüpfung mit der Infrastruktur s tehen die Parkplätze. 

Insbesondere für Personen mit Mobilitätseinschränkung soll eine lange Suche nach einem freien 

Parkplatz unterbunden werden. Weiters sind lange Gehwege unerwünscht um bequem die eige-

nen Bedürfnisse wie den Einkauf, Arztbesuch, Besichtigung einer Theatervorstellung etc. zu be-

werkstelligen. Deshalb sind Erhebungen wichtig, um die gegebene Situation beurteilen zu können. 

2 Erhebung 

2.1 Auswahlprozess 

Zunächst wurden mit dem digitalen Stadtplan der Stadt Wien[3] die in Frage kommende Gebiete 

eruiert. Dazu wurde der +ÁÒÔÅÎÉÎÈÁÌÔ ȵ"ÅÈÉÎÄÅÒÔÅÎÐÁÒËÐÌÁÔÚȰ eingeblendet. Durch eine Voraus-

wahl, wurden sechs Gebiete zur Begehung festgehalten. Für den Entschluss waren mehrere Fak-

toren maßgebend. Einerseits war eine große Dichte der Behindertenstellplätze ausschlaggebend 

und andererseits wurde auf markante Gebiete geachtet. So wurden Orte in U-Bahn-Nähe, an Be-

zirksgrenzen und Gebiete mit hohem Betrieb präferiert. Dazu zählen Grätzel in Nähe der Einkaufs-

straßen, oder Innenstadt. 

Vorab ist für jeden Standort mit Hilfe des digitalen Stadtplans der Stadt Wien[3] eine Route 

festgelegt worden, um möglichst effizient die einzelnen Parkplätze durchzugehen. Die Strategie 

war, die Parkplätze in Intervallen durchzulaufen. Deshalb wurden die Begehungsrouten so ge-

wählt , dass nach jeder Runde wieder am Ausgangspunkt die nächste Tour gestartet werden kann. 

Die Begehung hat die Dokumentation der Zeit, die Auslastung der Parkplätze, Anzahl der Fahr-

zeuge mit einem Parkausweis ausgestellt vom Sozialministeriumservice und andere Besonderhei-

ten, umfasst. Diese Vorgehensweise soll die Auswahl des Grätzels für die Untersuchung erleich-

tern. 

Es ist zu erwähnen, dass die meisten Parkplätze, anders wie anfänglich vermutet, nicht nur das 

Parken von Menschen mit Behinderung erlauben, sondern auch den Menschen mit dem Parkkle-

ber des jeweiligen Bezirkes das Parken gestattet. 
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2.1.1 U6 Station Josefstädter Straße und Burggasse-Stadthalle 

 

Abbildung 1: Links: U6 Station Josefstädter Straße; Rechts: Station U6 Burggasse-Stadthalle 
[www.wien.gv.at/stadtplan/; eigene Darstellung] 

Bei der Begehung des Gebietes, dargestellt im linken Bild der Abbildung 1, waren viele der Stell-

plätze frei . Es wurden ein paar Fahrzeuge mit einem Parkausweis vom Sozialministeriumservice 

gesichtet. Eine Besonderheit ist ein Parkplatz, der nur für Fahrzeuge mit einem Parkausweis ge-

eignet ist, jedoch befindet sich dÉÅÓÅÒ ÖÏÒ ÅÉÎÅÒ 'ÁÒÁÇÅÎÅÉÎÆÁÈÒÔ ÍÉÔ ÄÅÒ !ÕÆÓÃÈÒÉÆÔ ȵ%ÉÎÆÁÈÒÔ ÆÒÅÉȤ

ÈÁÌÔÅÎȰȢ 

Die Parkplätze des Gebietes, dargestellt im rechten Bild der Abbildung 1 waren durchschnittlich 

belegt. Eine Besonderheit war die Baustelle entlang der Neustiftgasse, wodurch alle Parkplätze 

gesperrt waren. Da hier sehr viele Parkplätze situiert sind, war die Erhebung aufgrund dieses Um-

stands nicht repräsentativ. 

2.1.2 Innere Stadt ς Schwedenplatz und Stadtpark 

 

Abbildung 2: Links: U4 Station Schwedenplatz; Rechts: vis-a-vis Stadtpark 
[www.wien.gv.at/stadtplan/; eigene Darstellung] 

Viele Parkplätze, die beim linken Bild der Abbildung 2 zu sehen sind, waren belegt. Die Anzahl der 

Fahrzeuge mit einem Parkausweis vom Sozialministeriumservice war deutlich höher als im linken 

Bild der Abbildung 1. Die Besonderheiten waren die vielen Falschparker und die eine oder andere 

kleine Baustelle, beziehungsweise der Umstand, dass einige Parkplätze durch eine Holzterrasse 

verbaut waren, weshalb ein Parken unmöglich war. 
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Die Belegung der Parkplätze, dargestellt im rechten Bild der Abbildung 2, war sehr hoch. Es wur-

den mehr Fahrzeuge mit einem Parkausweis vom Sozialministeriumservice gesichtet als im lin-

ken Bild der Abbildung 1. Die Besonderheiten waren die 3 Falschparker und 2 kleine Baustellen, 

weshalb die Parkplätze vorübergehend gesperrt wurden. 

2.1.3 Mariahilfer Straße 

 

Abbildung 3: Links: südlich der östlichen Mariahilfer Straße; Rechts: südöstlich des  
Westbahnhofs [www.wien.gv.at/stadtplan/; eigene Darstellung] 

Die Belegung der Parkplätze, dargestellt im linken Bild der Abbildung 3, war durchschnittlich. 

Es wurden ein paar Fahrzeuge mit einem Parkausweis vom Sozialministeriumservice bei dieser 

ersten Begehung gesichtet. Die Besonderheiten waren 1 Falschparker und 1 Baustelle. 

Die Belegung der Parkplätze, die im rechten Bild der Abbildung 3 zu sehen sind, war durchschnitt-

lich bis hoch. Es wurden ein paar Fahrzeuge mit einem Parkausweis vom Sozialministeriumser-

vice bei dieser ersten Begehung gesichtet. Die Besonderheiten waren 2 Falschparker und 2 Bau-

stellen. 

2.2 Bestimmung des Grätzels 

Die Bestimmung des Grätzels erfolgt mit Hilfe der in Kapitel 2.1 festgestellten Erkenntnisse. Die 

Wahl des Grätzels fällt auf die Innere Stadt in der Nähe des Schwedenplatzes (2.1.2). 

Den Grund dazu liefert die nach der ersten Begehung festgestellte, hohe Belegung der Parkplätze.  

Die Belegung der Parkplätze war höher als bei anderen begangenen Grätzel. 

Ein weiterer Grund für die Wahl dieses Grätzels ist die zentrale Lage. Deshalb werden die Stell-

plätze sehr gerne von behinderten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern genutzt. 

Auch sind die vielen Falschparker auffallend und die stellenweise hohe Fluktuation der Fahr-

zeuge. 

2.3 Beschreibung des Grätzels 

Das Grätzel liegt im 1. Wiener Bezirk (Abbildung 4). Der Ausgangspunkt der Begehung befindet 

sich am Hohen Markt. Die Route wird so gewählt, dass möglichst viele Parkplätze effizient erreicht 

werden. Die Erhebung erfolgt mit aufsteigender Nummerierung. Beginnend mit der Standortnum-

mer 1 am Hohen Markt und endend in der Sterngasse mit der Standortnummer 32. Jeder Standort 

am Stadtplan der Stadt Wien[3] beinhaltet eine gewisse Anzahl von Parkplätzen. Dabei wurde bei 

der ersten Begehung stellenweise eine Abweichung der Stellplatzanzahl zur Angabe der Stadt 

festgestellt. 
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Abbildung 4: Grätzel mit dargestellten Standorten [www.wien.gv.at/stadtplan/; eigene Darstellung] 

Die Abbildung 5 stellt den Vergleich der Anzahl der Parkplätze, die dem Wiener Stadtplan ent-

nommen wurden (Soll-Wert) und der Anzahl der Parkplätze die vor Ort festgestellt wurden (Ist-

Wert)  dar. So werden beispielsweise beim Standort 1 13 Stellplätze vor Ort lokalisiert und am 

Stadtplan Wien sind 8 Parkplätze eingetragen. Die Ursache für die Abweichung kann an der Tat-

sache liegen, dass keine Straßenmarkierungen bei den meisten Parkplätzen vorhanden sind und 

sich somit stellenweise Differenzen ergeben. Auch durch die verschiedenen Größen der Kraftfahr-

zeuge ist eine Möglichkeit für eine Abweichung gegeben. 

Aufgrund einer Baustelle war der Standort mit der Nummer 10 nur zur Hälfte verfügbar. 

Besonders interessant ist der Standort mit der Nummer 12. Dieser war nur mit 6 Plätzen, an-

stelle von 9, verfügbar. Die restlichen 3 waren durch eine Holzterrasse eines Lokals verstellt. Die 

Terrasse ist massiv ausgeführt, sie besteht aus Holzgeländer und Terrassendielen und verharrt  

somit höchstwahrscheinlich für einen längeren Betreib auf dieser Stelle. 

Jeweils 3 Stellplätze der Standorte 19 und 31 standen zur Erhebungszeit aufgrund einer Bau-

stelle nicht zum Parken zur Verfügung. 

Somit war das Parken während der Erhebung auf 13 der insgesamt 228 Stellplätze nicht mög-

lich, was 6% ausmacht. 
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Stand-
ortnr. 

Anzahl  
(IST) 

Anzahl 
(Soll)[3]  

Stand-
ortnr. 

Anzahl  
(IST) 

Anzahl 
(Soll)[3]  

Stand-
ortnr. 

Anzahl  
(IST) 

Anzahl 
(Soll)[3]  

1 13 8 12 9 (6+3) 9 23 1 1 

2 5 5 13 2 1 24 5 6 

3 4 3 14 5 5 25 5 6 

4 4 3 15 5 5 26 13 13 

5 1 1 16 5 7 27 17 17 

6 6 7 17 5 5 28 2 2 

7 11 11 18 9 9 29 13 13 

8 4 5 19 7 7 30 15 15 

9 5 5 20 2 2 31 24 24 

10 8 (4+4) 8 21 5 6 32 7 8 

11 5 5 22 6 8       

ɫist=  228 

ɫsoll=  230 

Abbildung 5: Soll-Ist-Vergleich der Stellplätze 

2.3.1 Regelstandort, Standort 3 und 4 

 

Abbildung 6: Links: Regelfall; Mitte: Standort 3; Rechts: Standort 4 

Man kann allgemein sagen, dass die meisten Parkplätze, welche als Behindertenstellplätze am di-

gitalen Stadtplan der Stadt Wien[3] deklariert sind, mit dem Verkehrszeichen ȵHalten und Parken 

verboten, ausgenommen Fahrzeuge mit Parkkleber für den 1. Bezirk, sowie Fahrzeuge mit einem 

vom Sozialministeriumservice ausgestelltem ParkausweisȰ gekennzeichnet sind. Das linke Bild in 

Abbildung 6 zeigt einen solchen Regelfall. 

Ausnahme bilden die Standorte mit den Nummern 3, 4, 5, 13, 20, 23, 24, 28, welche durch an-

dere Verkehrsschilder begrenzt sind. 

Alle Standorte sind deutlich durch Anfang und Ende definiert.  

Der Standort 3 (Abbildung 6: Mitte) besteht aus 3 Parkplätzen, welche dem Regelfall entspre-

chen und 1 Parkplatz ist durch ȵHalten und Parken verboten, ausgenommen Fahrzeug mit dem 

Kennzeichen W27 633IȰ gekennzeichnet. Er befindet sich in der Judengasse und wird über den Ho-

hen Markt erreicht. 
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Der Standort 4 (Abbildung 6: Rechts) ist durch ȵan Werktagen von 830-1700 h Halten und Parken 

verboten, ausgenommen Fahrzeuge mit einem vom Sozialministeriumservice ausgestelltem Park-

ausweisȰ gekennzeichnet. 

Er befindet sich am Fleischmarkt und wird über die Rotenturmstraße erreicht. Es handelt sich 

um eine Einbahnstraße. 

2.3.2 Standort 5, 13 und 20 

 

Abbildung 7: Links: Standort 5; Mitte: Standort 13; Rechts: Standort 20 

Der Standort 5 und 20, dargestellt im linken und rechten Bild der Abbildung 7, sind durch ȵHalten 

und Parken verboten, ausgenommen Fahrzeuge mit einem vom Sozialministeriumservice ausgestell-

tem ParkausweisȰ gekennzeichnet. Der Standort 5 befindet sich in der Rotenturmstraße und der 

Standort 20 in der Tuchlauben. Bei beiden Straßen handelt sich um Einbahnstraßen. 

Wie auf dem linken Foto der Abbildung 7 zu sehen, ist dieses Verkehrszeichen mit Stickern be-

klebt. Bei der Erhebung wurden einige Verkehrsschilder beklebt gesichtet und sind teilweise auch 

schwer zu lesen. 

Der Standort 13 (Abbildung 7: Mitte) besteht aus 1 Parkplatz, welcher durch ȵHalten und Parken 

verboten, ausgenommen das Fahrzeug mit dem Kennzeichen W68 367NȰ gekennzeichnet ist und 1 

Parkplatz definiert mit ȵHalten und Parken verboten, ausgenommen Fahrzeuge mit einem vom So-

zialministeriumservice ausgestelltem ParkausweisȰ. Er befindet sich am Bauernmarkt und wird 

über Brandstätte erreicht. Es handelt sich um eine Einbahnstraße. 



8  Die Auslastung von Behindertenstellplätzen 

2.3.3 Standort 23, 24 und 28 

 

Abbildung 8: Links: Standort 23; Mitte: Standort 24; Rechts: Standort 28 

Das linke Bild der Abbildung 8 zeigt den Standort 23, der durch ȵan Werktagen von 800-2400 h Hal-

ten und Parken verboten, ausgenommen Fahrzeuge mit einem vom Sozialministeriumservice ausge-

stelltem ParkausweisȰ gekennzeichnet ist. 

Er befindet sich in der Salvatorgasse und wird über Stoß im Himmel, beziehungsweise über den 

Passauer Platz erreicht. Bei der Salvatorgasse handelt es sich um eine Einbahnstraße. 

Der Standort 24 (Abbildung 8: Mitte) setzt sich aus 4 Parkplätzen zusammen, welche dem Re-

gelstandort entsprechen und 1 Parkplatz, welcher durch ȵHalten und Parken verboten, ausgenom-

men Fahrzeug mit dem Kennzeichen W 98 914FȰ begrenzt ist. Er wird über die Sterngasse erreicht 

und befindet sich in der Fischerstiege. 

Der Standort 28 (Abbildung 8: Rechts) ist durch ȵHalten und Parken verboten, ausgenommen 

Fahrzeuge mit einem vom Sozialministeriumservice ausgestelltem ParkausweisȰ gekennzeichnet. 

Er befindet sich in der Gonzagagasse und wird über die Salztorgasse erreicht. Bei der Gonzaga-

gasse handelt es sich um eine Einbahnstraße. 

2.4 Erhebungsdaten 

Eine Begehungsrunde nimmt ungefähr eine Stunde in Anspruch und wird im Weiteren als Zeit-

intervall verstanden. 

Aufgrund örtlicher Gegebenheiten sind einige Parkplätze der Erhebung ausgenommen. Darun-

ter fallen diejenigen Parkplätze, die aufgrund einer Baustelle vorübergehend gesperrt sind, oder 

der die Stellplätze des Standortes 12, die durch eine Holzterrasse verstellt sind (2.3). 

Da die Parkkleber mit einem Lesegerät elektronisch kontrolliert werden, sind unter der Rubrik 

offensichtliche Falschparker all diejenigen zu verstehen die augenscheinlich keinen Parkkleber, 

oder Parkausweis besitzen. Fahrzeuge mit einem ungültigen Parkkleber (nicht 1. Bezirk), können 

bei dieser Erhebung nur dann als Falschparker identifiziert werden, wenn sie bei einer der nach-

folgenden Erhebungsrunden mit einem Strafzettel versehen sind. 

Die Erhebungsdaten sind im Anhang in Abbildung 21 bis Abbildung 30 in tabellarischer Form 

dargestellt. 

Die Erhebung wurde an drei Tagen durchgeführt. Um eine repräsentative Aussage zu erhalten, 

wird die Mitte der Woche für die Untersuchung gewählt. Dadurch können die Störeffekte welche 

durch den vermehrten Wochenendeinkauf, die An- und Abreise der Arbeitstätigen, etc. auftreten, 
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vermieden werden. Somit erfolgte die Erhebung an einem Dienstag und Donnerstag. Weiters 

wurde die Parksituation an einem Samstagvormittag analysiert. 

Da die Tage Dienstag und Donnerstag über 13 Zeitintervalle untersucht werden, werden diese 

gemeinsam betrachtet, dadurch wird auch eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse hergestellt. Der 

Samstag wird nur am Vormittag untersucht (6 Zeitintervalle) und deshalb separat analysiert. 

Die Erhebung der 13 Zeitintervalle am Dienstag und Donnerstag wurden von 6 bis 21 Uhr 

durchgeführt und die Erhebung am Samstag von 6 bis 12:14 Uhr (Anhang). 

3 Auswertung der Erhebungsdaten 

3.1 Auswertung der Erhebungsdaten für die Tage Dienstag und Donnerstag 

3.1.1 Auslastung aller Standorte im jeweiligen Zeitintervall (Dienstag und Donnerstag) 

Die Auswertung der Erhebungsdaten, sowie die Darstellung der Auslastung aller Stellplätze im 

jeweiligen Zeitintervall  (Abbildung 9) erfolgt gemäß folgender Formel: 

ὃ
Вὖȟȟ
Вὖȟ

 (1) 

 

Somit ergibt sich die Auslastung je Zeitintervall zu: 

ὃ
Вὃ

ὲ
 (2) 

 

AI  Auslastung des Standortes im jeweiligen Zeitintervall  

AGes  Auslastung aller Standorte im jeweiligen Zeitintervall 

ʅPi,I,voll  Summe der besetzten Stellplätze im jeweiligen Zeitintervall 

ʅPi,I  Summe der Stellplätze im jeweiligen Zeitintervall 

ʅAI  Summe der Auslastungen des jeweiligen Zeitintervalls 

nOrt  Anzahl der Standorte 

 

Abbildung 9: Auslastung aller Standorte im jeweiligen Intervall ; links: Dienstag - rechts: Donnerstag 

Die Diagramme der Abbildung 9 werden mit Hilfe der Formeln 1 und 2 erstellt. Die Balken der 

Diagramme zeigen die Auslastung aller Standorte im jeweiligen Zeitintervall an (AGes). 

Die Zeitintervalle 1 bis 13 sind in der Abbildung 10 für den Dienstag und für den Donnerstag in 

der Abbildung 11 dargestellt. 
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